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Steuerliche Gesetze und Gesetzesinitiativen der Bundesregierung 
 

 

Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht vom 

Gesetzgeber überarbeitet 
 

Der Bundesrat hat am 14.10.2016 der Reform der 

Erbschaft- und Schenkungsteuer zugestimmt. Inwie-

weit diese Neuregelungen den Anforderungen des 

Bundesverfassungsgerichts entsprechen, wird sich 

erst zeigen müssen. 

Das neue Recht gilt rückwirkend für sämtliche Er-

werbe, die nach dem 30.6.2016 erfolgen.  

Anmerkung: Die Neuregelungen sind vielfältig und 

teilweise tückisch. Lassen Sie sich im Schenkungs-

fall und für den Erbfall intensiv beraten, bevor Sie 

die Weichen stellen! 

 

Gesetz gegen Manipulation von  

Kassenaufzeichnungen 
 

Die bestehenden technischen Möglichkeiten zur Ma-

nipulation von digitalen Grundaufzeichnungen wie 

Kassenaufzeichnungen stellen nach Auffassung des 

Bundesfinanzministeriums ein ernst zu nehmendes 

Problem für den gleichmäßigen Steuervollzug dar, 

weil es heutzutage möglich ist, dass digitale Grund-

aufzeichnungen, z. B. in elektronischen Registrier-

kassen, unerkannt gelöscht oder geändert werden 

können.  

Das „Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an di-

gitalen Grundaufzeichnungen“ soll dies verhindern 

und sieht dafür die folgenden Maßnahmen vor. 

 

• Technische Sicherheitseinrichtung: Elektroni-

sche Aufzeichnungssysteme sind durch techni-

sche Sicherheitseinrichtung zu schützen. Die 

elektronischen Grundaufzeichnungen sind ein-

zeln, vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet 

und unveränderbar aufzuzeichnen (Einzelauf-

zeichnungspflicht) und müssen auf einem Spei-

chermedium gesichert und verfügbar gehalten 

werden. 

• Einführung einer Kassen-Nachschau: Die 

Kassen-Nachschau stellt ein eigenständiges Ver-

fahren zur zeitnahen Aufklärung steuererhebli-

cher Sachverhalte unter anderem im Zusammen-

hang mit der ordnungsgemäßen Erfassung von 

Geschäftsvorfällen mittels elektronischer Auf-

zeichnungssysteme dar. Sie erfolgt ohne vorheri-

ge Ankündigung und außerhalb einer Außenprü-

fung. 

• Sanktionierung von Verstößen: Verstöße sol-

len mit einer Geldbuße bis zu 25.000 € geahndet 

werden können. 

Die Regelungen sollen erstmals für Wirtschaftsjahre 

anzuwenden sein, die nach dem 31.12.18 beginnen.  

 

Bitte beachten Sie! Bereits mit Schreiben vom 

26.11.2010 nahm das Bundesfinanzministerium zur 

Aufbewahrung der mittels Registrierkassen, Waagen 

mit Registrierkassenfunktion, Taxametern und Weg-

streckenzählern erfassten Geschäftsvorfälle Stellung. 

Danach müssen alle steuerlich relevanten Einzelda-

ten einschließlich der mit einer Registrierkasse er-

zeugten Rechnungen unveränderbar und vollständig 

aufbewahrt werden. Eine Verdichtung ist ebenso un-

zulässig wie eine Aufbewahrung ausschließlich in 

ausgedruckter Form. 

Steuerpflichtige, die Registrierkassen führen, müssen 

überprüfen, ob das von ihnen eingesetzte Gerät den 

erhöhten Anforderungen genügt. Ist das nicht oder 

nicht vollständig der Fall, darf das Registriergerät 

längstens bis zum 31.12.2016 weiterhin im Betrieb 

genutzt werden. Entsprechen die Kassen nicht mehr 

den Anforderungen der Finanzverwaltung, drohen 

Schätzungen. 
 

Siehe hierzu unsere „INFO zur Kassenführung“ vom 

August 2016 oder fodern Sie es noch einmal an. 

 

Zweites Bürokratieentlastungsgesetz soll 

Erleichterungen für die Wirtschaft bringen 

 
Mit dem Entwurf für ein Zweites Bürokratieentlas-

tungsgesetz sollen kurzfristig greifende Erleichte-

rungen für die Wirtschaft geschaffen werden. Ziel ist 

es, solche Unternehmen zu entlasten, die typischer-

weise am meisten von Bürokratie betroffen sind. Da-

zu gehören kleine Betriebe mit bis zu 3 Mitarbeitern.  
 

Im Gesetz sind folgende Änderungen vorgesehen: 
 

Anhebung der Grenze für Rechnungen über Kleinbe-

träge von 150 € auf 200 €, der Grenzbeträge zur 

quartalsweisen Abgabe der Lohnsteuer-Anmeldung 

von 4.000 € auf 5.000 €.  
 

Geplant ist auch eine Anpassung im Sozialgesetz-

buch bei der Fälligkeitsregelung für Gesamtsozial-

versicherungsbeiträge. Danach entfällt die Schätzung 

der Werte bei bestimmten Unternehmen. Beiträge, 

deren tatsächlicher Wert für den aktuellen Monat 

noch nicht bekannt sind, können nach dem Wert für 

den Vormonat festgelegt werden. Das Verfahren 

wird zwar heute auch schon angewandt, soll aber in 

Zukunft bei viel mehr Unternehmen anwendbar sein. 
 

Zudem sind Erleichterungen bei der Aufbewahrung 

von Lieferscheinen in der Abgabenordnung vorgese-

hen. Demnach endet die Aufbewahrungsfrist bei 

empfangenen Lieferscheinen, die keine Buchungsbe-

lege darstellen, mit dem Erhalt der Rechnung bzw. 

für abgesandte Lieferscheine mit dem Versand der 

Rechnung. Aber Vorsicht, wenn der Lieferschein be-

standteil der Rechnung für den Vorsteuerabzug ist 

(Lieferzeitpunkt). 
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Des Weiteren sind Anpassungen der Handwerksord-

nung vorgesehen, um der fortschreitenden Digitali-

sierung im Handwerk zusätzlichen Schub zu verlei-

hen, sowie die Bereitstellung von Leistungsinforma-

tionen zur Verwendung auf Bundes-, Länder- und 

Kommunalportalen durch eine Änderung des  

E-Government-Gesetzes. 

 

Anmerkung: Die Neuregelungen sollen zum 

1.1.2017 in Kraft treten. Das Gesetz war bei Druck-

legung dieses Rundschreibens noch nicht beschlos-

sen. Sicherlich können sich während des Gesetzge-

bungsverfahrens noch ein paar Änderungen und Er-

gänzungen ergeben.  

 

 

Anhebung des Grund- und Unterhaltsfreibe-

trags, Kindergelds und Kinderzuschlags ab 

2017 
 

Mit einem vom Bundeskabinett am 12.10.2016 be-

schlossenen Gesetz sollen die nach den Vorgaben 

des Existenzminimumberichts verfassungsrechtlich 

gebotenen Anhebungen des steuerlichen Grund-, Un-

terhaltshöchst- und Kinderfreibetrags zum 1.1.2017 

umgesetzt werden. Entsprechend erhöht sich auch  

 

das Kindergeld. Daneben will der Gesetzgeber durch 

die Änderung der Steuertarife die sog. kalte Progres-

sion mildern und an die Inflationsrate anpassen.  

 

Die von der Regierung bekannt gegebenen Zahlen 

lauten: 

 2016 ab 2017 ab 2018 

Grundfreibe-

trag/Unterhaltshöc

hstbetrag 

8.652 € 8.820 € 9.000 € 

Kinderfreibetrag 4.608 € 4.716 € 4.788 € 

Kindergeld    

1. und 2. Kind 190 € 192 € 194 € 

3. Kind 196 € 198 € 200 € 

4. Kind und wei-

tere 

221 € 223 € 225 € 

Kinderzuschlag 

max. 

160 € 170 € 170 € 

 

 

 

Für alle Steuerpflichtigen 
 

 

 

Kindergeld: Masterstudium als Teil  

der Erstausbildung 
 

Ein Masterstudium ist dann Teil einer einheitlichen 

Erstausbildung, wenn es zeitlich und inhaltlich auf 

den vorangegangenen Bachelorstudiengang abge-

stimmt ist (sog. konsekutives Masterstudium). Damit 

besteht auch nach Abschluss eines Bachelorstudien-

ganges ein Anspruch auf Kindergeld. Das hat der 

Bundesfinanzhof mit Urteil vom 3.9.15 entschieden. 

Nach der ab 2012 geltenden Regelung des Einkom-

mensteuergesetzes ist Kindergeld auch weiterhin für 

ein in Ausbildung befindliches Kind zu gewähren, 

solange das Kind nicht das 25. Lebensjahr vollendet 

hat. Es kommt dabei grundsätzlich nicht darauf an, 

ob es sich um eine Erst-, Zweit- oder Drittausbildung 

handelt. Der Kindergeldanspruch entfällt jedoch, 

wenn das Kind nach seiner Erstausbildung neben ei-

ner weiteren Ausbildung regelmäßig mehr als 20 

Stunden pro Woche arbeitet.  

 

Der BFH legt nunmehr fest, dass das im Anschluss 

an das Bachelorstudium durchgeführte Masterstudi-

um nicht als weitere, sondern noch als Teil einer 

einheitlichen Erstausbildung zu werten ist. Er stellte 

insoweit darauf ab, dass Bachelor- und Masterstudi-

um in einem engen sachlichen und zeitlichen Zu-

sammenhang durchgeführt wurden (sog. konsekuti-

ves Masterstudium) und sich daher als Teile einer 

einheitlichen Erstausbildung darstellten. Ist die 

Erstausbildung mit der Erlangung des Bachelor-

Abschlusses noch nicht beendet, kommt es nach Auf-

fassung des BFH nicht darauf an, dass das Kind bis 

zur Erlangung des Masterabschlusses mehr als 20 

Stunden pro Woche arbeitet. 

 

 

Ortsübliche Miete im Fall der verbilligten 

Überlassung von Wohnraum 
 

Häufig werden Wohnungen an Kinder oder Eltern zu 

günstigeren Mietpreisen als den ortsüblichen vermie-

tet. Dabei gilt grundsätzlich zu beachten, dass Miet-

verträge wie unter Fremden üblich abgeschlossen 

und die Durchführung auch entsprechend erfolgen 

muss, wenn sie steuerlich berücksichtigt werden sol-

len. Die durch die Vermietung bedingten Kosten 

können als Werbungskosten geltend gemacht wer-

den, wenn sie den Anforderungen des Einkommen-

steuergesetzes entsprechen. 

 

Seit dem Jahr 2012 gilt hier: Beträgt das Entgelt für 

die Überlassung einer Wohnung zu Wohnzwecken 

weniger als 66 % der ortsüblichen Marktmiete, so ist 

die Nutzungsüberlassung in einen entgeltlichen und 

einen unentgeltlichen Teil aufzuteilen. Entsprechend 

ist der Werbungskostenabzug anteilig zu kürzen. Be-
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trägt das Entgelt bei auf Dauer angelegter Woh-

nungsvermietung mindestens 66 % der ortsüblichen 

Miete, gilt die Wohnungsvermietung als entgeltlich – 

die Werbungskosten können vollständig steuerlich 

angesetzt werden. 

 

In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) am 10.5.2016 

entschiedenen Fall war zu klären, was unter „ortsüb-

liche Miete“ zu verstehen ist. Die Vorinstanz stellte 

fest, dass die Vergleichsmiete die ortsübliche Kalt-

miete und nicht die Warmmiete ist. Die Betriebskos-

ten sind nicht in die Vergleichsrechnung einzubezie-

hen. 

 

Das sah der BFH anders und stellte in seinem Urteil 

fest: Unter ortsüblicher Miete für Wohnungen 

vergleichbarer Art, Lage und Ausstattung ist die 

ortsübliche Bruttomiete – d. h. die Kaltmiete zu-

züglich der nach der Betriebskostenverordnung 

umlagefähigen Kosten – zu verstehen. 

 

 

Haushaltsnahe Dienstleistungen  
 

Steuerpflichtige können für die Inanspruchnahme 

von haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnissen und 

Dienstleistungen sowie Handwerkerleistungen steu-

erliche Vergünstigungen in Anspruch nehmen. Dazu 

gehören: 

 

 

Kosten für: 

Gesamt-

ansatz 

Ersparnis 

maximal 

maximal 

Haushaltsnahe Minijobs 

mit Haushaltsscheckver-

fahren (20 % von höchs-

tens) 

2.550 € 510 € 

Sozialversicherungspflich-

tige Beschäftigungsver-

hältnisse, haushaltsnahe 

Dienstleistungen, Pflege- 

und Betreuungsleistungen, 

mit einer Hilfe im Haus-

halt vergleichbare Auf-

wendungen bei Unterbrin-

gung im Heim (20 % von 

höchstens)  

20.000 € 4.000 € 

Handwerkerleistungen 

(20 % der Arbeitsleistung 

von höchstens)  

6.000 € 1.200 € 

Gesamt: 28.550 € 5.710 € 

 

Dabei erfolgt der Abzug der Kosten direkt von der 

Steuer; d. h. die Aufwendungen mindern direkt die 

Einkommensteuerschuld und nicht (nur) das zu ver-

steuernde Einkommen. 

 

 

 

 

 

Für Gewerbetreibende / Freiberufler 
 

 

1-%-Regelung bei gebrauchtem Pkw vor 

dem Bundesfinanzhof 
 

Die private Nutzung eines Kraftfahrzeugs, das zu 

mehr als 50 % betrieblich genutzt wird, ist steuerlich 

für jeden Kalendermonat mit 1 % des inländischen 

Listenpreises im Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüg-

lich der Kosten für Sonderausstattung einschließlich 

Umsatzsteuer anzusetzen. Abweichend von der sog. 

1-%-Regelung kann die private Nutzung mit den auf 

die Privatfahrten entfallenden Aufwendungen ange-

setzt werden, wenn die für das Kfz insgesamt entste-

henden Aufwendungen durch Belege und das Ver-

hältnis der privaten zu den übrigen Fahrten durch ein 

ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nachgewiesen wer-

den.  

Die 1-%-Regelung ist in der Praxis schon öfter ange-

fochten worden, weil sie nach Auffassung vieler 

Steuerpflichtiger – insbesondere für Fahrzeuge, für 

die ein heute üblicher erheblicher Kaufpreisnachlass 

gewährt wird, und für Gebrauchtfahrzeuge – zu ei-

nem vermeintlich unzutreffenden, ungerechten und 

unlogischen Ergebnis führt. 

In einem vor dem Finanzgericht München (FG) ent-

schiedenen Fall setzte ein Steuerpflichtiger den pri-

vaten Nutzungswert seines gebraucht gekauften Kfz 

mit rund 50 % der von ihm ermittelten Gesamtkosten 

des Kfz an. Zur Begründung wird vorgetragen, der 

Ansatz einer mehr als 50%igen Pkw-Privatnutzung 

sei eine mit der Logik nicht zu vereinbarende 

Rechtsanwendung, wenn unstreitig feststehe, dass 

das Auto zu mehr als 50 % (im entschiedenen Fall 

sogar 70 %) betrieblich genutzt werde.  

 

Das FG kam erwartungsgemäß zu dem Entschluss, 

dass die 1-%-Regelung nicht unlogisch und verfas-

sungsgemäß ist. Für die vom Steuerpflichtigen be-

gehrte Begrenzung des privaten Nutzungsanteils auf 

50 % der tatsächlich entstandenen Kosten fehlt es an 

einer gesetzlichen Grundlage. 

Anmerkung: Dieser Fall ist jetzt vor dem Bundesfi-

nanzhof gelandet und dort unter dem Aktenzeichen 

X R 28/15 anhängig. Betroffene Steuerpflichtige 

können nunmehr Einspruch einlegen und unter An-

gabe des Aktenzeichens das Ruhen des Verfahrens 

beantragen.  
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Ermittlungen wegen des Verdachts der 

Steuerhinterziehung  „Rechnungssplitting“ 

 

Nach einer Pressemitteilung des Landesamtes für 

Steuern Rheinland-Pfalz durchsuchten Steuerfahnder 

Zulieferfirmen von Weinbaubetrieben wegen des 

Verdachts der Steuerhinterziehung durch Winzer. 

Dort erwarben Winzer ihre Korken und sonstige 

Weinverschlüsse im Wege eines sog. „Rechnungs-

splittings“, bei dem ein Teil der Ware mit Anschrift 

und Kundenkonto des Winzers berechnet und ein 

anderer Teil als anonymer Barverkauf abgewickelt 

wurde. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse führten 

zur Aufdeckung von Steuerstraftaten.  

 

Bitte beachten Sie! Auch wenn sich die Aktion der 

Steuerfahnder in diesem Fall auf Weinbaubetriebe 

bezieht, sind alle Steuerpflichtige betroffen, die ein 

sog. „Rechnungssplitting“ betreiben. 

Selbstanzeigen sind, solange die Steuerhinterziehung 

als nicht entdeckt gilt, noch möglich und führen nach 

Zahlung der Steuerschuld zur Straffreiheit. Da die 

Ermittlungen andauern, ist damit zu rechnen, dass 

sich die Zahl der Verfahren erhöhen wird. Das Er-

stellen einer wirksamen, strafbefreienden Selbstan-

zeige ist mit hohen rechtlichen Anforderungen ver-

bunden. Lassen Sie sich im Bedarfsfall daher unbe-

dingt beraten! 

 

 

Änderung der umsatzsteuerlichen  

Bemessungsgrundlage bei einem  

„Sicherungseinbehalt“  
 

Mit Urteil vom 24.10.2013 hat der Bundesfinanzhof 

(BFH) entschieden, dass ein Unternehmer grundsätz-

lich im Umfang eines sog. „Sicherungseinbehaltes“ 

des Kunden – z. B. für Baumängel – zur Minderung 

der umsatzsteuerlichen Bemessungsgrundlage be-

rechtigt sein kann. 

 

Dies gilt nach Auffassung des BFH bereits für den 

Voranmeldungszeitraum der Leistungserbringung, 

soweit der Unternehmer seinen Entgeltanspruch auf-

grund eines vertraglichen Einbehalts zur Absiche-

rung von Gewährleistungsansprüchen über einen 

Zeitraum von 2 bis 5 Jahren nicht verwirklichen 

kann. Entgeltforderungen, die auf sog. Sicherungs-

einbehalten für Baumängel beruhen, gelten grund-

sätzlich als uneinbringlich. 

 

Soweit der Unternehmer jedoch eine vollständige 

Entgeltzahlung bereits mit Leistungserbringung 

für die Fälle beanspruchen kann, in denen er die 

Gewährleistungsansprüche seiner Leistungsemp-

fänger durch „Bankbürgschaft“ gesichert hat o-

der ihm eine derartige Bürgschaftsgestellung 

möglich war, liegt nach Auffassung der Finanz-

verwaltung keine Uneinbringlichkeit vor.  

 

Der Unternehmer hat die Voraussetzungen für eine 

Minderung der Bemessungsgrundlage wegen Unein-

bringlichkeit nachzuweisen – was in der Praxis nicht 

einfach sein dürfte. 

 

Hat der Unternehmer unter den zuvor genannten Vo-

raussetzungen die Entgeltansprüche zulässig als un-

einbringlich behandelt, so hat der Leistungsempfän-

ger die Vorsteuer aus den jeweiligen Leistungsbezü-

gen entsprechend zu berichtigen. Der Unternehmer 

ist nicht verpflichtet, dem Leistungsempfänger die 

Behandlung seiner Ansprüche mitzuteilen. Das Fi-

nanzamt des Unternehmers ist jedoch berechtigt, das 

Finanzamt des Leistungsempfängers auf die Behand-

lung der offenen Entgeltansprüche als uneinbringlich 

hinzuweisen. 

 

 

Rückwirkende Rechnungsberichtigung nach 

einer Entscheidung des EuGH möglich 

 

Eine Rechnung, die nicht alle vom Umsatzsteuerge-

setz geforderten Angaben enthält (im entschiedenen 

Fall die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer), kann 

berichtigt werden. Dafür sind die fehlenden Angaben 

durch ein Dokument, das spezifisch und eindeutig 

auf die Rechnung bezogen ist, nachzureichen.  
 

Die Berichtigung von Rechnungen wirkt nach bishe-

riger Auffassung der Finanzverwaltung jedoch nicht 

zurück, sondern für den Zeitraum, in welchem dem 

Leistungsempfänger die berichtigte Rechnung über-

mittelt wird. Wird der Vorsteuerabzug – z. B. im 

Rahmen einer Außenprüfung – erst Jahre später ver-

sagt, führen Nachzahlungszinsen zu erheblichen fi-

nanziellen Belastungen. 
 

Der EuGH stellt dazu fest, dass das Grundprinzip der 

Mehrwertsteuerneutralität verlangt, dass der Vor-

steuerabzug gewährt wird, wenn die materiellen An-

forderungen erfüllt sind, selbst wenn der Steuer-

pflichtige bestimmten formellen Bedingungen nicht 

genügt hat. So muss nach dieser Entscheidung des 

EuGH die Rechnungsberichtigung mit Wirkung für 

die Vergangenheit zugelassen werden.  
 

Anmerkung: Das Urteil des EuGH steht im Wider-

spruch zur Meinung der deutschen Finanzverwal-

tung, wonach bei der Berichtigung einer Rechnung 

das Recht auf Vorsteuerabzug erst zum Berichti-

gungszeitpunkt ausgeübt werden kann. Der EuGH 

bezieht sich in dieser Entscheidung nur auf die späte-

re Ergänzung der Rechnung um die in der Ur-

sprungsrechnung nicht enthaltene Steuernummer o-

der USt-IdNr. Ob sich dieses Urteil auch auf andere 

fehlende oder fehlerhafte Rechnungsbestandteile 

übertragen lässt, ist damit grundsätzlich noch nicht 

entschieden. Hier könnte die Finanzverwaltung für 

Klarheit sorgen. 
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Für die GmbH und deren Geschäftsführer 
 

 

Sozialversicherungspflicht des  

GmbH-Gesellschafters 
 

Das Bundessozialgericht (BSG) hatte bereits in 2 Ur-

teilen vom 29.8.2012 ausgeführt, dass ein vertraglich 

bestehendes Weisungsrecht – auch wenn es tatsäch-

lich nicht ausgeübt wird – bedeutsam für die Ab-

grenzung von Beschäftigung und Selbstständigkeit 

ist.  
 

Nach neuer Auffassung des BSG ist dem Sozialver-

sicherungsrecht eine bloße „Schönwetter-

Selbstständigkeit” fremd, die nur so lange gilt, wie 

keine Konflikte auftreten. Im Konfliktfall ist allein 

entscheidend, was vertraglich vereinbart wurde. Da-

nach gilt für die Praxis: Maßgebend für die sozial-

versicherungsrechtliche Beurteilung ist die abs-

trakte Rechtsmacht.  
 

Nunmehr nimmt das BSG in 3 Urteilen vom 

11.11.2015 zur Sozialversicherungspflicht von 

GmbH-Gesellschaftern (GG) Stellung. Darin heißt es 

u. a.: Allein weitreichende Entscheidungsbefugnisse 

machen einen GG nicht zu einem Selbstständigen. 

Die Annahme eines solchen eigenen Unternehmerri-

sikos ist nicht allein deshalb gerechtfertigt, weil für 

die GmbH hohe Darlehensverbindlichkeiten einge-

gangen und eine weitere Darlehensforderung gegen 

die GmbH erworben wurde. 
 

Dass ihm von seiner Ehefrau (= Mehrheitsgesell-

schafterin und Alleingeschäftsführerin) GmbH-

Stimmrechte übertragen wurden, ist unbeachtlich, 

weil nach dem gesellschaftsrechtlichen Abspaltungs-

verbot das Stimmrecht eines Gesellschafters nicht 

ohne den dazugehörigen Geschäftsanteil übertragen 

werden kann. Insgesamt verhält es sich daher so, 

dass der jeweilige Mehrheitsgesellschafter – insbe-

sondere im Konfliktfall – jeweils wieder über sein 

Stimmrecht verfügen und den GG in der Gesellschaf-

terversammlung überstimmen konnte.  
 

Anmerkung: Das BSG misst einer nur auf Zeiten 

eines harmonischen Zusammenwirkens unter Famili-

enmitgliedern beschränkten „Schönwetter-

Selbstständigkeit“ aber sozialversicherungsrechtlich 

keine entscheidende Bedeutung zu.  

Ebenso ist es danach irrelevant, wenn geltend ge-

macht wird, trotz fehlender gesellschaftsrechtlicher 

Befugnisse sei der GG aufgrund seiner Fachkennt-

nisse und Stellung „Kopf und Seele“ der GmbH. 
 

 

 

 

Handlungsempfehlungen und Gestaltungshinweise zum Jahresende 2016 
 

Erhöhung des Mindestlohns auf 8,84 € je 

Zeitstunde zum 1.1.2017 

 
Die Mindestlohn-Kommission beschloss den gesetz-

lichen Mindestlohn ab dem 1.1.2017 auf 8,84 € 

brutto je Zeitstunde festzulegen. Das Bundeskabi-

nett stimmte am 26.10.2016 dem Beschluss zu; da-

mit gilt ab 1.1.2017 der neue Mindestlohn.  

Die „Übergangsregelung“, die es in bestimmten 

Branchen erlaubt, tarifvertraglich vom Mindestlohn 

abzuweichen, endet am 31.12.2016. Ab dem 

1.1.2017 müssen die betroffenen Beschäftigten min-

des­tens 8,50 € bekommen. Ab dem 1.1.2018 gilt 

aber auch hier dann der von der Mindestlohnkom-

mission neu festgesetzte Mindestlohn. 

 

Zeitungsausträger haben ab dem 1.1.2017 Anspruch 

auf 8,50 €. Ab dem 1.1.2018 gilt auch für sie der neu 

festgesetzte Mindestlohn. Für Saisonarbeitskräfte, z. 

B. Erntehelfer, gilt der gesetzliche Mindestlohn. Sie 

können kurzfristig statt 50 bis zu 70 Tage pro Jahr 

sozialabgabenfrei arbeiten. Diese Regelung gilt noch 

bis Ende 2018.  

Minijobber: Sofern ein Unternehmen Minijobber 

beschäftigt, sollte es rechtzeitig prüfen, ob der Min-

destlohn die jährliche Entgeltgrenze von 5.400 € 

(450 € x 12) bei beschäftigten Minijobbern über-

schreitet. Dann würde kein beitragsfreier Minijob 

mehr vorliegen. Hierbei sind auch Einmalzahlungen 

zu berücksichtigen. 

 

Beispiel: Das Unternehmen beschäftigte 2016 für 50 

Stunden/Monat einen Minijobber zu einem Stunden-

lohn von 8,50 €. Eine vertraglich vorgesehene Ein-

malzahlung beträgt 250 €. Während 2016 die jährli-

che Geringfügigkeitsgrenze mit einem Jahresentgelt 

von 5.350 € noch unterschritten wäre (Entgeltgrenze 

450 € x 12 Monat = 5.400 € im Jahr), hat der Min-

destlohn 2017 zur Folge, dass diese Grenze um 154 

€ überschritten wird, denn das Jahresentgelt liegt 

dann bei 5.554 €. Das Arbeitsverhältnis wird sozial-

versicherungspflichtig. 

 

Anmerkung: Die Gehälter von Mitarbeitern sind 

von den betroffenen Unternehmen auf 8,84 € brutto 

je Arbeitsstunde anzupassen. Insbesondere bei den 

Minijobbern sollten mit Blick auf die 450-€-Grenze  
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die Verträge überprüft und ggf. zum 1.1.2017 geän-

dert werden. Die Aufbewahrungs- und Aufzeich-

nungspflichten gelten weiterhin uneingeschränkt fort. 

Die Unterlagen sind mindestens 2 Jahre aufzubewah-

ren. 

 

TERMINSACHE: Zuordnung eines  

gemischt genutzten Gegenstandes/ 

Gebäudes zum Unternehmen  
 

Die Zuordnung eines gemischt genutzten Gegen-

stands zum Unternehmen – mit entsprechender Vor-

steuerabzugsberechtigung – erfordert eine durch 

Beweisanzeichen gestützte Zuordnungsentscheidung, 

die zeitnah zu dokumentieren ist.  
 

Der Bundesfinanzhof hat in mehreren Entscheidun-

gen geklärt, dass die Zuordnungsentscheidung spä-

testens und mit endgültiger Wirkung in einer „zeit-

nah“ erstellten Umsatzsteuererklärung für das Jahr, 

in das der Leistungsbezug fällt, nach außen doku-

mentiert werden kann. Der letztmögliche Zeitpunkt 

hierfür ist der 31. Mai des Folgejahres. 
 

Bitte beachten Sie! Von dieser Regelung sind auch 

Photovoltaikanlagen betroffen. 
 

Geschenke an Geschäftsfreunde 
 

Steuerpflichtige bedanken sich i. d. R. für die gute 

Zusammenarbeit am Jahresende bei ihren Geschäfts-

partnern mit kleinen Geschenken. Solche „Sachzu-

wendungen“ an Personen, die nicht Arbeitnehmer 

des Unternehmers sind – also z. B.  Kunden, Ge-

schäftsfreunde – dürfen als Betriebsausgaben abge-

zogen werden, wenn die Kosten der Gegenstände pro 

Empfänger und Jahr 35 € ohne Umsatzsteuer (falls 

der Schenkende zum Vorsteuerabzug berechtigt ist) 

nicht übersteigen. Ist der Betrag höher oder werden 

an einen Empfänger im Wirtschaftsjahr mehrere Ge-

schenke überreicht, deren Gesamtkosten 35 € über-

steigen, entfällt die steuerliche Abzugsmöglichkeit in 

vollem Umfang.  

Eine Ausnahme sind Geschenke bis 10 €. Hier geht 

der Fiskus davon aus, dass es sich um Streuwerbear-

tikel handelt. Hierfür entfällt auch die Aufzeich-

nungspflicht der Empfänger. Der Zuwendende darf 

aber Aufwendungen von bis zu 10.000 € im Jahr pro 

Empfänger mit einem Pauschalsteuersatz von 30 % 

(zzgl. Soli-Zuschlag und Kirchensteuer) versteuern. 

Der Aufwand stellt jedoch keine Betriebsausgabe 

dar! Er hat den Empfänger von der Steuerübernah-

me zu unterrichten.  

 

Geschenke aus persönlichem Anlass (Geburtstag, 

Hochzeit und Hochzeitsjubiläen, Kindergeburt, Ge-

schäftsjubiläum) im Wert bis 60 € (bis 31.12.2014 = 

40 €) müssen nicht pauschal besteuert werden. Über-

steigt der Wert jedoch 35 €, ist das Geschenk nicht 

als Betriebsausgabe absetzbar! 

 

Geschenke an Arbeitnehmer 
 

Will der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern neben 

den üblichen Zuwendungen (Blumen o. Ä.) auch ein 

Geschenk z. B. zum Jahresende überreichen, kann er 

eine besondere Pauschalbesteuerung nutzen. Ge-

schenke an Mitarbeiter können danach bis zu einer 

Höhe von 10.000 € pro Jahr bzw. pro Arbeitnehmer 

vom Arbeitgeber mit 30 % (zzgl. Soli-Zuschlag und 

Kirchensteuer) pauschal besteuert werden. Sie sind 

allerdings sozialversicherungspflichtig. Der Arbeit-

geber kann die Aufwendungen (für Arbeitneh-

mer) als Betriebsausgaben ansetzen. 

 

 

Weihnachtsfeier/Betriebsveranstaltung 
 

Zuwendungen eines Arbeitgebers anlässlich einer 

Betriebsveranstaltung waren bis zum 31.12.2014 bei 

Überschreiten einer Freigrenze (von 110 € je Mitar-

beiter und Veranstaltung) als steuerpflichtiger Ar-

beitslohn zu qualifizieren. Für Betriebsveranstal-

tungen ab dem 1.1.2015 wurde die bisherige Frei-

grenze von 110 € in einen „Freibetrag“ umge-

wandelt.  

 

Die Umwandlung in einen Freibetrag bedeutet, dass 

Aufwendungen bis zu dieser Höhe steuerfrei bleiben, 

auch wenn der Betrag pro Veranstaltung und Arbeit-

nehmer überschritten wird. Nur der überschrittene 

Betrag ist dann steuer- und sozialversicherungs-

pflichtig.  

 

Beispiel: Unternehmer X lädt seine 10 Mitarbeiter 

zu einer Weihnachtsfeier ein. Die Kosten für die 

Feier betragen 1.500 €. 

 

• Alte Regelung bis 31.12.2014 mit einer Frei-

grenze: Nachdem die Freigrenze pro Mitarbeiter 

überschritten wurde, unterlag der gesamte Betrag 

in Höhe von 150 € (1.500 : 10) grundsätzlich der 

Steuer- und Sozialversicherungspflicht.  

• Neue Regelung ab 1.1.2015 mit einem Freibe-

trag: Auch wenn in diesem Fall der Freibetrag 

pro Mitarbeiter überschritten wurde, sind hier 

grundsätzlich nur die überschreitenden Aufwen-

dungen in Höhe von (150 € – 110 € Freibetrag =) 

40 € steuer- und sozialversicherungspflichtig.  

• Sie bleiben dann sozialversicherungsfrei, wenn 

sie der Arbeitgeber mit 25 % pauschal besteuert.  

 

Alle Aufwendungen, auch die „Kosten für den äuße-

ren Rahmen der Betriebsveranstaltung (z. B. Fremd-

kosten für Saalmiete und „Eventmanager“), werden – 

entgegen eines anders lautenden Urteils des Bundes-

finanzhofs – in die Berechnung einbezogen. Gleich-

falls sind die geldwerten Vorteile, die Begleitperso-

nen des Arbeitnehmers gewährt werden, dem Arbeit-

nehmer als geldwerter Vorteil zuzurechnen.  
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Bitte beachten Sie: Eine begünstigte Betriebsveran-

staltung liegt nur dann vor, wenn sie allen Angehöri-

gen des Betriebs oder eines Betriebsteils grundsätz-

lich offensteht. Eine Betriebsveranstaltung wird als 

„üblich“ eingestuft, wenn nicht mehr als 2 Veranstal-

tungen jährlich durchgeführt werden. Auf die Dauer 

der einzelnen Veranstaltung kommt es nicht an. Das 

bedeutet, dass auch mehrtägige Betriebsveranstal-

tungen begünstigt sein können. 

 

 

Umsatzsteuerliche Behandlung von 

Betriebsveranstaltungen 
 

Die gesetzlichen Regelungen zu Betriebsveranstal-

tungen, insbesondere die Ersetzung der ehemaligen 

lohnsteuerlichen Freigrenze durch einen Freibetrag, 

haben grundsätzlich keine Auswirkungen auf die 

umsatzsteuerrechtlichen Regelungen. 

 

Ob eine Betriebsveranstaltung vorliegt und wie die 

Kosten, die auf den einzelnen Arbeitnehmer entfal-

len, zu berechnen sind, bestimmt sich nach den lohn-

steuerrechtlichen Grundsätzen. 

 

• Von einer überwiegend durch das unternehmeri-

sche Interesse des Arbeitgebers veranlassten üb-

lichen Zuwendung ist umsatzsteuerrechtlich im 

Regelfall auszugehen, wenn der Betrag je Ar-

beitnehmer und Betriebsveranstaltung 110 € ein-

schließlich Umsatzsteuer nicht überschreitet. Der 

Vorsteuerabzug ist in vollem Umfang möglich. 

• Übersteigt dagegen der Betrag, der auf den ein-

zelnen Arbeitnehmer entfällt, pro Veranstaltung 

die Grenze von 110 € einschließlich Umsatzsteu-

er, ist von einer überwiegend durch den privaten 

Bedarf des Arbeitnehmers veranlassten unent-

geltlichen Zuwendung auszugehen. Ein Vorsteu-

erabzug ist (insgesamt) nicht möglich. 

 

Anmerkung: Das Bundesfinanzministerium stellt in 

einem Schreiben vom 19.4.2016 fest, dass Zuwen-

dungen im Rahmen von Betriebsveranstaltungen im 

Ergebnis nicht zum Teil unternehmerisch und zum 

Teil nicht unternehmerisch wie bei einer gemischten 

Verwendung veranlasst sein können. Diese Sichtwei-

se des Ministeriums ist jedoch gerichtlich nicht 

überprüft. 

 

 

Sonderabschreibung für kleine  

und mittlere Unternehmen 
 

Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von der 

Sonderabschreibung von bis zu 20 %. Werden be-

wegliche Wirtschaftsgüter wie z. B. Maschinen an-

geschafft, können – unter weiteren Voraussetzungen 

– im Jahr der Anschaffung oder Herstellung sowie in 

den folgenden vier Wirtschaftsjahren zur normalen  

 

Abschreibung zusätzlich Sonderabschreibungen in 

Höhe von insgesamt bis zu 20 % in Anspruch ge-

nommen werden.  

Der Unternehmer kann entscheiden, in welchem Jahr 

er wie viel Prozent der Sonderabschreibung bean-

spruchen will und damit die Höhe des Gewinns steu-

ern. 

Die für die Inanspruchnahme der Vergünstigung re-

levanten Betriebsvermögensgrenzen betragen bei Bi-

lanzierenden 235.000 € bzw. der Wirtschaftswert bei 

Betrieben der Land- und Forstwirtschaft 125.000 €; 

die Gewinngrenze bei Einnahme-Überschuss-

Rechnern beträgt 100.000 €.  

 

 

Investitionsabzugsbetrag – neue Regeln  

ab 2016 
 

Steuerpflichtige können für neue oder gebrauchte 

bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, 

die sie anschaffen oder herstellen wollen – unter wei-

teren Voraussetzungen wie z. B. der betrieblichen 

Nutzung zu mindestens 90 % und Einhaltung be-

stimmter Betriebsgrößenmerkmalen bzw. Gewinn-

grenzen (wie bei der Sonderabschreibung) –, bis zu 

40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Her-

stellungskosten steuerlich gewinnmindernd abziehen. 

Der Abzugsbetrag darf im Jahr der Inanspruchnahme 

und den drei Vorjahren 200.000 € je Betrieb nicht 

übersteigen.  

 

Durch das Steueränderungsgesetz 2015 wurden die 

Regelungen zum Investitionsabzugsbetrag geändert. 

Daraus ergeben sich, je nach Jahr der Bildung des 

Investitionsabzugsbetrags unterschiedliche Voraus-

setzungen.  

 

Bildung eines Investitionsabzugsbetrags bis zum 

31.12.2015: Ein Unternehmer will in den nächsten 

3 Jahren für seinen Betrieb eine „bestimmte“ Ma-

schine im Wert von netto 50.000 € anschaffen. Hier-

für kann er bereits für 2015 einen Investitionsab-

zugsbetrag in Höhe von 40 % (= 20.000 €) der An-

schaffungskosten in Anspruch nehmen, der sich in 

diesem Jahr auch gewinnmindernd auswirkt.  

 

Schafft der Unternehmer nunmehr diese spezielle 

Maschine, für die er den Investitionsabzugsbetrag in 

Anspruch genommen hat, innerhalb der nächsten 3 

Jahre an, kann er die Bemessungsgrundlage für die 

weiteren Abschreibungen und Sonderabschreibungen 

auf 30.000 € im Anschaffungsjahr vermindern, um 

die erforderliche steuerliche Hinzurechnung auszu-

gleichen. Zusätzlich kann er eine Sonderabschrei-

bung in Höhe von 20 % (= 6.000 €) gewinnmindernd 

ansetzen. 

 

Bildung eines Investitionsabzugsbetrags ab dem 

1.1.2016: Durch das Steueränderungsgesetz 2015  
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wurde insofern eine gewisse Flexibilisierung herbei-

geführt, als dass ein Investitionsabzugsbetrag auch in 

Anspruch genommen werden kann, ohne dass dafür 

ein „bestimmtes“ Wirtschaftsgut angeschafft werden 

muss. Voraussetzung ist jedoch, dass der Steuer-

pflichtige die Summen der Abzugsbeträge und der 

hinzuzurechnenden oder rückgängig zu machenden 

Beträge nach amtlich vorgeschriebenen Datensätzen 

durch Datenfernübertragung übermittelt. 

 

Nach wie vor gilt: Die Berücksichtigung des Inves-

titionsabzugsbetrags ist in dem Wirtschaftsjahr rück-

gängig zu machen, in dem der Abzug erfolgt ist, 

wenn die geplanten Investitionen unterbleiben. Dafür 

werden bestandskräftige Bescheide korrigiert und es 

entstehen Zins­aufwendungen! 

 

Investitionsabzugsbetrag nach Außenprüfung: 

Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 

23.3.2016 darf ein Investitionsabzugsbetrag nicht al-

lein deshalb versagt werden, weil der Antrag erst 

nach einer Außenprüfung gestellt wird. Die Steuer-

vergünstigung kann danach zur Kompensation eines 

Steuermehrergebnisses der Außenprüfung eingesetzt 

werden. 

 

 

Anschaffung geringwertiger  

Wirtschaftsgüter 
 

Selbstständig nutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter 

des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und 

Herstellungskosten 410 € nicht übersteigen – sog. 

geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) –, können im 

Jahr der Anschaffung/Herstellung sofort abgeschrie-

ben werden.  

 

Ist dies der Fall, sind GWG, die den Betrag von 

150 € übersteigen, in einem laufenden Verzeichnis 

zu erfassen, es sei denn, diese Angaben sind aus der 

Buchführung ersichtlich. Entscheidet sich der Unter-

nehmer für die Sofortabschreibung der GWG unter 

410 €, gelten für Wirtschaftsgüter über 410 € die all-

gemeinen Abschreibungsregelungen. 

 

Sammelposten: Nach wie vor besteht die Möglich-

keit, GWG über 150 € und bis 1.000 € in einen jah-

resbezogenen Sammelposten einzustellen und über 5 

Jahre abzuschreiben. Sie brauchen dann nicht in ein 

laufendes Verzeichnis aufgenommen werden. Der 

Unternehmer kann auch Wirtschaftsgüter unter 150 € 

in den Sammelposten aufnehmen. 

 

Anmerkung: Das Wahlrecht für die Sofortabschrei-

bung oder den Sammelposten für alle in einem Wirt-

schaftsjahr angeschafften Wirtschaftsgüter von 150 € 

bis 1.000 € kann nur einheitlich ausgeübt werden. 

 

 

Aufbewahrungsfristen 
 

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des 

Kalenderjahres, in dem die letzte Eintragung in das 

Buch gemacht, das Inventar, die Eröffnungsbilanz, 

der Jahresabschluss oder der Lagebericht aufgestellt, 

der Handels- oder Geschäftsbrief empfangen oder 

abgesandt worden oder der Buchungsbeleg entstan-

den ist.  

 

Im Einzelnen können nachfolgend aufgezeigte Un-

terlagen nach dem 31.12.2016 vernichtet werden:  

» Aufbewahrungsfrist 10 Jahre*: Bücher, Inven-

tare, Bilanzen, Rechnungen und Buchungsbelege 

(Offene-Posten-Buchführung) – d. h. Bücher mit 

Eintragung vor dem 1.1.2007, Bilanzen und In-

ventare, die vor dem 1.1.2007 aufgestellt sind, 

sowie Belege mit Buchfunktion. 

» Aufbewahrungsfrist 6 Jahre*: Empfangene 

Handels- und Geschäftsbriefe sowie Kopien von 

abgesandten Handels- und Geschäftsbriefen, 

sonstige Unterlagen – d. h. Unterlagen und 

Lohnkonten, die vor dem 1.1.2011 entstanden 

sind. 

 

*  Dies gilt nicht, soweit Bescheide noch nicht end-

gültig und soweit Rechtsbehelfs- oder Klagever-

fahren anhängig sind. 

 


